
 

 
 
 
Der Präsident 
 

 
 

Wien, am 8. März 2016 
 
 
Betreff: Begutachtung eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-

Verfassungsgesetz geändert wird, die Verpflichtung zu Bildung oder 

Ausbildung für Jugendliche geregelt wird (Ausbildungspflichtgesetz) 

sowie das Arbeitsmarktservicegesetz, das 

Behinderteneinstellungsgesetz und das Arbeitsmarktpolitik-

Finanzierungsgesetz geändert werden (Jugendausbildungsgesetz) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Präsidium des Bundesverwaltungsgerichtes nimmt zum Begutachtungsentwurf 

vom 26.01.2016, GZ. BMASK-433.001/0003-VI/B/1/2016, betreffend die Erlassung 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird, die 

Verpflichtung zu Bildung oder Ausbildung für Jugendliche geregelt wird 

(Ausbildungspflichtgesetz) sowie das Arbeitsmarktservicegesetz, das 

Behinderteneinstellungsgesetz und das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz 

geändert werden (Jugendausbildungsgesetz), wie folgt Stellung: 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die sich aus dem gegenständlichen Entwurf 

ergebende(n) neue(n) Zuständigkeit(en) des Bundesverwaltungsgerichtes einen 

gegenwärtig nicht abschätzbaren verwaltungstechnischen Mehraufwand in Form von 

zusätzlichen personellen und budgetären Ressourcen mit sich bringen wird/werden, 

der derzeit im Bundesverwaltungsgericht nicht berücksichtigt ist. 

 
 

1030 Wien, Erdbergstraße 192-196 

Tel.: +43 1 601 49 – 0 / DW 

Fax: +43 1 531 09 – 153357 / 153364 

E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at  

 

An das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz 
Stubenring 1 
1010 Wien 
 
nachrichtlich: 
Präsidium des Nationalrates 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1010 Wien 
 
 
per E-Mail 
 

Bearbeiterin: Mag. Michaela 

Hinterholzer 

E-Mail: 

michaela.hinterholzer@bvwg.gv.at 

Durchwahl: +43 (1) 60149 152314 

Geschäftszahl: BVwG-100.912/0001-

Präs/2016 

DVR: 0939579 

__ 
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Diese Stellungnahme wird auf elektronischem Weg auch dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet. 

 

Der Präsident 
Perl 

 
 
 
Elektronisch gefertigt 
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Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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